
 

 
Stand: 2018-10-15                         
 
Datenschutz: Ihre Daten werden verarbeitet. Nähere Informationen erhalten Sie 
fachbereichsbezogen im Downloadbereich des VLÜA, hier „Merkblatt zum Datenschutz“ 

An das  
Landratsamt Ilm-Kreis 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) 
Ritterstraße 14 
99310 Arnstadt 
 
Antrag auf Übertragung der Entnahme von Proben zur Untersuchung auf Trichinen gemäß 
§ 6 Abs. 2 Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung 
 
Hiermit beantrage ich die Übertragung der Entnahme von Proben zur Untersuchung auf 
Trichinen. 
 
___________________   _________________   ________________ 
  Name     Vorname    Geburtsdatum 
 
_____________________ ______ _________________  ________________ 
Straße, Hausnummer    PLZ  Ort  Ortsteil 
 
_____________________  _________________   ______________________ 
Telefon    mobil     E-mail-Adresse 
  
_________________________________________________________________________ 
Jagdbezirk/e, für die die Übertragung gelten soll/en 
 
_________________________________________________________________________ 
Untersuchungsstellen, an denen Proben abgegeben werden sollen (Trichinenuntersuchungsstelle (TUS) Arnstadt 
mit den Probeannahmestellen Arnstadt, Ilmenau und Großbreitenbach = Standard)    
 
 
      ________  _____________________ 
      Datum   Unterschrift 
 
Jäger, die nicht Jagdbezirksinhaber oder –pächter sind, benötigen die Zustimmung des 
Jagdausübungsberechtigten, der den Jagderlaubnisschein ausgestellt hat: 
 
Jagderlaubnisschein:  entgeltlich   unentgeltlich   
     
  bis auf Widerruf Pachtdauer des Jagdpächters bis: ……………… 
   
  befristet bis ………………………… 
 
Zustimmung und Bestätigung der Angaben durch Jagdausübungsberechtigten, der den 
Jagderlaubnisschein ausgestellt hat: 
 
 
______________________________ _________ ____________  _______________ 
Name, Vorname     Datum     Unterschrift 
 
Bestätigung der Jagdausübungsberechtigung des Antragstellers durch Forstamt (bei Mitarbeitern 
des Forstamtes) oder Untere Jagdbehörde (übrige Jäger):      
   
         
     ________________      ______________________ 
     Stempel  Datum, Unterschrift 
Hinweise des VLÜA Ilm-Kreis: 

 Ein Anspruch auf die Übertragung der Probenahme besteht nicht 
 Voraussetzung für die Übertragung ist die Teilnahme an einer Schulung 
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 Für die Übertragung wird eine Gebühr erhoben 
 Die Untersuchung der Proben auf Trichinen ist weiterhin gebührenpflichtig 
 Die Bestätigung durch die Untere Jagdbehörde wird durch das VLÜA eingeholt! 


